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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1981

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Berufsp1ichtenverletzung und Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Anwaltsstandes, wenn ein Rechtsanwalt

noch vor Einbringung der Klage an den Beklagten eine Klagsdurchschrift, in der Normalkosten, vorprozessuale Kosten

und Entscheidungsgebühr verzeichnet sind, mit Erlagschein übersendet, sodaß beim Empfänger der Eindruck erweckt

wird, daß er diese Kosten zu bezahlen habe.
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